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§ 41 PStG 2013 Änderung und
Ergänzung

 PStG 2013 - Personenstandsgesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

(1) Die Personenstandsbehörde hat eine Eintragung zu ändern, wenn sie nach der Eintragung unrichtig geworden ist.

(2) Die Personenstandsbehörde hat eine unvollständige Eintragung zu ergänzen, sobald der vollständige Sachverhalt

ermittelt worden ist.

(3) Bei einer Namens- oder Geschlechtsänderung, die gemäß § 11 Abs. 1a MeldeG von der Personenstandsbehörde im

Wege eines Änderungszugri es auf das Zentrale Melderegister übermittelt wird, hat die Personenstandsbehörde der

betro enen Person eine Ausfertigung aus dem Zentralen Melderegister, auf der entweder die aufrechten

Anmeldungen aus dem Gesamtdatensatz in aktualisierter Form oder – auf Verlangen der Person – die zuletzt

geänderten Meldedaten ausgewiesen sind, auszufolgen oder zu übermitteln.
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